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Beschluss Grosser Gemeinderat 
3. Sitzung vom 15.08.2024 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 8644 
 

Interpellation Andreas Brunner, SVP; Hausaufgabenhilfe; Beant-
wortung 

 

BNR 37 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Patrick Imhof, Departementsvorsteher Bildung 
Ansprechpartner Verwaltung: Michael Reber, Leiter Bildung 
 
Bericht 

An der GGR-Sitzung vom 26. Januar 2023 wurde die Interpellation «Hausaufgabenhilfe» von Andreas Brunner, 
SVP; mit folgendem Wortlaut eingereicht: 
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Antwort des Gemeinderates 

1. Es gibt in Münchenbuchsee keine Hausaufgabenhilfe mehr. Diese wurde am 29.04.2022 durch den Ge-
meinderat auf Antrag der BIKO sistiert.  
Die Aufgabenbetreuung in Münchenbuchsee blickte auf eine längere Geschichte zurück. Sie ermög-
lichte Schülerinnen und Schülern ihre Hausaufgaben in einem geschützten Rahmen zu erledigen. 
Wurden in den 1980er- und 1990er Jahren die Schülerinnen und Schüler bei Freiwilligen zu Hause un-
terrichtet, so übernahm später der Verein Elternclub die Aufgabe und führte die Aufgabenhilfe in den 
Schulhäusern der Primarstufe ein. Nach dem Rücktritt der Verantwortlichen des Elternclubs übernahm 
der Gemeinnützige Frauenverein Münchenbuchsee (GFM) die Führung der Aufgabenhilfe auf das 
Schuljahr 2005/2006. Im Juni 2007 schloss der Gemeinderat mit dem GFM einen Leistungsvertrag über 
die Aufgabenhilfe ab. Der GFM hat den Vertrag auf Ende Schuljahr 2010/2011 gekündigt.  
Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe wurden ab diesem Zeitpunkt bis 2022 gruppenweise von 
Aufgabenhelferinnen und -helfern betreut. Die Lohnauszahlungen und das Inkasso der Rechnungen 
wurden von der Gemeinde (Finanzabteilung) übernommen. In den Jahren vor dem Aufhebungsent-
scheid nahm die Nachfrage deutlich ab. 
 

 
Per Schuljahr 2018/2019 wurde an der Schule Münchenbuchsee der Lehrplan 21 eingeführt. Im neuen 
Lehrplan wurden die Hausaufgaben deutlich reduziert. Empfehlungen des Lehrplans:  
Zyklus 1 = 30 Minuten Hausaufgaben pro Woche 
Zyklus 2 = 45 Minuten Hausaufgaben pro Woche 
Zyklus 3 = 90 Minuten Hausaufgaben pro Woche 

 
 

2. Viele Eltern sind interessiert an einer Nachhilfestunde. Dafür war die Betreuung aber nicht gedacht. Aus 
Sicht des Gemeinderates sind Nachhilfestunden privat zu organisieren.  
Am ehesten könnte ein spezielles Tagesschulmodul für eine Hausaufgabenhilfe angeboten werden. 
Angesichts der Wege in die nicht bei den Schulhäusern gelegenen Tagesschulstandorte muss dies zur-
zeit jedoch als nicht geeignet beurteilt werden.  
Aus Sicht des Gemeinderates wäre die erneute Einführung einer Hausaufgabenhilfe nicht zielführend. 
Entsprechend plant der Gemeinderat auch kein entsprechendes Angebot. Vielmehr ist die Schule daran 
im Rahmen des Lehrplan 21 das Hausaufgabenkonzept zu überarbeiten und der Bildungskommission 
vorzulegen.  
 

 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 
 
 
Finanzkommission 

-- 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
 

X Kommission Datum Beschluss 

x Bildungskommission (BIKO) 29.05.2024 Verabschiedung zHd GR/GGR 

 Hochbaukommission (HBK)   

 Kommission für Umweltfragen (KOFU)   

 Kommission für soziale Fragen (KOSOF)   

 Planungskommission (PLAKO)   

 Sicherheitskommission (SIKO)   

 Tiefbaukommission (TBK)   

 Wahl- und Abstimmungskommission 
(WAKO) 

  

 Weitere Spezialkommissionen oä   
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Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 29.1/2 

Finanzkompetenz 
 

Art. 

Verfahren GO GGR Art. 29.3 

 
 
Antrag 

1. Von der Beantwortung der Interpellation wird Kenntnis genommen. 

 
Beschluss 

1. Von der Beantwortung der Interpellation wird Kenntnis genommen. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 
 
 
Beilagen 

-- 
 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 23. September 2024, in Kraft. 
 
 
 
 
 
Münchenbuchsee, 16. August 2024 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführerin 

Olivier A. Gerig Franziska Zwygart 


